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Definition 

„Bauhauptgewerbe“ 

Kraus / Stand: Juni 2021 

 

In der aktuellen Wirtschaftszweigsystematik (WZ) 2008 setzt sich das Bauhauptgewerbe wie folgt 
zusammen: 

Bauhauptgewerbe  
= 
41.2 Bau von Gebäuden  
+  
42 Tiefbau  
+  
43.1 Abbrucharbeiten und Vorbereitende Baustellenarbeiten  
+  
43.9 Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten 

zusammen mit dem Ausbaugewerbe 
= 
43.2 Bauinstallation 
+ 
43.3 Sonstiger Ausbau 

und (gesondert aufgeführt, nicht im Ausbaugewerbe oder Bauhauptgewerbe subsumiert) 

41.1 Bauträgern, Erschließung von Grundstücken 

ergibt sich das Baugewerbe (Abschnitt F der WZ 2008). 

 
In der bis 2009 gültigen WZ 2003 setzte sich das Baugewerbe wie folgt zusammen: 
 
Baugewerbe (45) 
= 
Bauhauptgewerbe (45.1 Vorbereitende Baustellenarbeiten + 45.2 Hoch + Tiefbau) 
+ 
Ausbaugewerbe (45.3 Bauinstallation + 45.4 Sonstiges Baugewerbe + 45.5 Vermietung von Bauma-
schinen mit Bedienungspersonal) 
 

Siehe auch Definition „Wirtschaftszweige“! 

Quelle: Statistisches Bundesamt 


